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   Anlage 1 zur Drucksache Nr.  

 

Bebauungsplan Nr. 511, 1. Änderung 

- Sondergebiet Stephanstift / Kirchröder Straße - 

 

 

Geltungsbereich und bisheriges Verfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisherige Drucksachen-Beschlüsse: 

 - Keine - 

 

 

 

 

61.11/27.02.2009 

Planung: Nord 

Stadtteil : Kleefeld 

 

Geltungsbereich: 

Die Änderungen der textlichen 
Festsetzungen in §2 beziehen sich 
auf beide Sondergebiete des Ste-
phansstifts (SO Stephansstift) nörd-
lich und südlich der Kirchröder 
Straße. 
Das nördliche Sondergebiet wird 
begrenzt durch die Karl-Wiechert-
Allee und die Haubergstraße im 
Nordwesten, die Heimchenstraße 
im Nordosten sowie die Kirchröder 
Straße im Südwesten. 
Das Südliche Sondergebiet wird 
begrenzt durch die Flurstücksgren-
ze zum reinen Wohngebiet an der 
Herderstraße, die Kirchröder Straße 
im Nordwesten und den Wolfsgra-
ben der Eilenriede im Süden. 


